
 

 

BMEIA: 2021-0.013.221 
 

47/13 
Zur Veröffentlichung bestimmt 
 

Vortrag an den Ministerrat 

Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der 
Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die Zusammenarbeit 
gegen nichtmilitärische Bedrohungen aus der Luft; Unterzeichnung 

Nach dem Inkrafttreten des Abkommens zwischen der Republik Österreich und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft bezüglich der Zusammenarbeit im Bereich der 
grenzüberschreitenden Sicherung des Luftraums gegen nichtmilitärische Bedrohungen aus 
der Luft, BGBl. III Nr. 214/2018, am 1. Februar 2019, sollen auch mit anderen 
österreichischen Nachbarstaaten entsprechende Abkommen nach diesem Vorbild 
abgeschlossen werden. Vor diesem Hintergrund wurde auf Grund des Beschlusses der 
Bundesregierung vom 12. Dezember 2018 (Pkt. 8 des Beschl.Prot. Nr. 39) das vorliegende 
Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung der 
Bundesrepublik Deutschland über die Zusammenarbeit gegen nichtmilitärische 
Bedrohungen aus der Luft verhandelt. 

Der wesentliche Inhalt dieses Abkommens liegt im Ermöglichen des Überfliegens der 
gemeinsamen Staatsgrenze zum Zweck des sicheren „Übergebens“ eines verdächtigen 
Luftfahrzeuges an die Fliegerkräfte des jeweiligen Nachbarstaates, sodass ein allfälliges 
Zurückfliegen des verdächtigen Luftfahrzeuges in das jeweils eigene Hoheitsgebiet nicht 
mehr möglich bzw. nicht mehr wahrscheinlich ist. Dazu sind insbesondere Maßnahmen 
zur Identifikation und zur Intervention, die im Rahmen der Zusammenarbeit ergriffen 
werden können, sowie Regelungen über Ablauf und Koordination des jeweils grenzüber-
schreitenden Einsatzes vorgesehen. Darüber hinaus beinhaltet das in Rede stehende 
Abkommen insbesondere verschiedene Unterstützungsmaßnahmen sowie Regelungen 
über die Flugsicherheit und die Rechtsstellung des Personals einer Partei während des 
Aufenthaltes auf dem Staatsgebiet der jeweils anderen Partei. 
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Mit der Durchführung des Abkommens sind voraussichtlich keine zusätzlichen Kosten 
verbunden. Sollte es dennoch zu solchen kommen, finden diese ihre Bedeckung im Budget 
des Bundesministeriums für Landesverteidigung. 

Das Abkommen ist gesetzändernd bzw. gesetzesergänzend und bedarf daher der 
Genehmigung des Nationalrats gemäß Art. 50 B-VG. 

Anbei lege ich den authentischen Text des Abkommens in deutscher Sprache vor. Die 
Erläuterungen werden anlässlich der Einleitung des parlamentarischen Genehmigungs-
verfahrens vorgelegt werden. 

 

Im Einvernehmen mit der Bundesministerin für Landesverteidigung stelle ich daher den 

Antrag, 

die Bundesregierung wolle 

1.  das Abkommen zwischen der Regierung der Republik Österreich und der Regierung 
der Bundesrepublik Deutschland über die Zusammenarbeit gegen nichtmilitärische 
Bedrohungen aus der Luft genehmigen und 

2. dem Herrn Bundespräsidenten vorschlagen, die Bundesministerin für Landes-
verteidigung sowie mich oder eine/n von mir namhaft zu machende/n Angehörige/n des 
höheren Dienstes des Bundesministeriums für europäische und internationale 
Angelegenheiten zur Unterzeichnung des Abkommens zu bevollmächtigen. 

5. Februar 2021 

Mag. Alexander Schallenberg, LL.M. 
Bundesminister 
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